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Neu. e s helvett
Herausgegeben von Esche r und l

-

Band U- M». III. Bern,

Gesezgebung.
Grosser Rath, 24. Sept.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Würsch's Meinung.)

Nun frage ich Sie, B. R., ob dies« erzielet
seye, wann 6 Gemeinden des Distrikts Dor-
nach (und ich darf mit aller Zuversicht behaup-
ten, daß dieses die einmüthige Sprache aller
Bewohner ist) ihre demüthige Bitte vor Euch
niederlegen, und flehentlich rufen, daß um ihrer
Seelen Heile willen (weiches ihnen das: Then-
erste, das Kostbarste isc), diese drückende Ver-
fugung aufgehoben, und in die ehevorige Re-
ligionsfreihcir zurükgestellt, oder darin erhalten
werden möchten-

Solltet Ihr (was ich unmöglich glauben
kann) sie bei dem, was ihnen durch die Constitu
lion und nachher diè hierüber ertheilten Gesetze,
nicht ungelrànkt erhalte» wollen, dann, muß
ich aufrichtig gestehen, fürchte ich sehr, daß
es eine dem von dem Direktorium aufgestellten
Grundsaz ganz entgegengesezte Wirkung machen,
und das Volk in gerechte Unruhe und (wollte
Gott! nicht in empörenden Unwillen versetzen
könnte. Denn Ihr werdet doch von ihm nicht
fodern wollen, daß es sich mit dem imbe-
stimmten Grund, wie solcher von dem Direk-
torium angegeben wird, befriedigen, und stumm
unterwerfen solle.

Anders, frage ich Sie, B. R., hiesiges
nicht so viel, als unsere sämtlichen Religions-
Diener und katholischen Kirchengebräuche der
Wiilkühr eines Direktoriums zu unterwerfen-
Werdet Ihr das ohne Verantwortung gegen
dem Volk wollen, oder zugeben können?

Werdet Ihr Euch bereden können, daß das
Volk so gar dumm (ey, daß es kiese Verfü-
gung auf das dorna hische Kapuzi-wrk'oster al-
lein beschränkt glauben, und die Folgen nicht
einschen werde.

ches Tagblatt.
ieri, Mitgl. der geftjg. Räthe.

30. Sept. 1799. (9. Vendémiaire vin.)

Werdet Ihr nicht selbst zu zweifeln anfangen,
daß eine solche Verfügungsart die Katholischen
wie die Evangelischen, und die Evangelischen
wie die Katholischen mißtrauisch machen müsse.

B. R., es hat gewiß, (man mag es glau-
bcn oder nicht) Keiner mehr Achtung für das
Direktorium, als ich; aber zu einem blinden
Zutrauen in einem so heikeln Fall, wie dieser
ist, kann ich mich um so weniger entschliessen,
weil ich die gerechte Eifersucht für die Reli-
gion beiderlei Religionsverwandtcn, und die
mir so streng auferlegte Pflicht, dieselbe unge-
stört zu erhalten, erkenne; aber laut wird mir
eingewendet werden, daß man das Herz der
Religion nicht berühr». Aber B. R., ich frage
Sie hier abermal: wann Ihr die Säfte in dem
Körper auftroknet, wird er nicht zusammenfal-
len und sterben?

Auch selbst die Oekonomie mißbilligt diese
allfällige Vereinigung. Die bisher wohlthat!-
gen Dornacher würden ihnen, weil sie keine
Hülfe mehr von ihnen hätten, nicht auf
Solothurn und Ölten nachfolgen. Die Erhal-
tungslast kann man Solothurns und Oltens
Bewohnern, weil sie das, was diese leisten sol-
len, schon erhalten, unter keinem Titul auf-
bürden; mithin wird die Regierung ihnen einen
Gehalt für ihren anständigen Unterhalt aufstel-
len müssen; ob unsere Finanzen die Vermeh-
rung der Ausgaben ertragen, beweiset die tag-
liehe Erfahrung.

B. R., es ist nichts leichter, als hierüber
einen Beschluß abzufassen; aber auch gewiß
nichts schwerer, als die unseligen Folgen ab-
zuwenden, wen» allfällig der angemessene ver-
fehit wird.

^

Ich b:tte Sie, B. R., nicht die Kapuziner
zu Dornach, sondern jene, denen sie zu dienen
berufen sind, ins Aug zu fassen, und nie zu
vergessen, daß Sie über einen Gegenstand, der
mit unsrer Religion so eng verbunden ist,



I

abzusprechen im Begriffstehen; einerseits und aw
berftits, daß, nach schon vielfältiger Ersah»

rung, dem Volk jeder Verlust und Aufopfe»
rung erträglicher, als der mindeste Eingriff in.
seine Religion, und was davon abhängt, ist;
und dann habe ich alle Ursache, zu hoffen,
daß Sie, den Petitioners günstig zu entsprechen,
keinen Anstand nehmen werden, wozu ich aus
eben angezogenen Gründen zu schließen mich
pflichtig halte.

Gapani: Diese Versammlung ist nicht eine
theologische Difputirschule; es ist nur darum
zu thun, zu wissen, ob diese Kapuziner mit
andern vereinigt werden sollen, oder nicht; es
wäre also am besten, daß Würsch dem Direk»
rorium seine Bemerkungen über die Kapuziner
mittheile.

Pellegrini ficht diese Annäherung in den

Meinungen Würschens und Gapanys nicht,
welche Escher bemerkte. Da das Direktorium
für die öffentliche Ruhe verantwortlich ist, so

können wir dasselbe m seinen Sicherheitsmaß»
regeln nicht beschränken, ohne uns an dem

Unglük schuldig zu machen, welches aus Mangel
an Vorsicht entstehen konnte. Dieser ganze
Gegenstand gehört also vor das Direktorium,
dem wir denselben zuweisen sollen.

Custor: Die Kapuziner haben viel zur Ruhe
des Volks beigetragen, nach den eigenen Zeug-
«issen der Beamten dieser Gegend; indessen

könnte man die Bittschrift dem Direktorium
übersenden, mit Anempfehlung, derselben wo
möglich zu entsprechen.

Man ruft zum Abstimmen; eben so lebhafter
Ruf um Beibehaltung des Worts. Die Ab-
siimmung wird erkannt, und die diese Bera»
rhung veranlassende Bittschrift mit einigen ahn»

lichen, seitdem eingekommenen, werden dem

Direktorium überwiesen.
Der Senat schlägt als Constitutionsabände»

rung vor, daß jeder Niertheil eine Urversamm»
lung bilden soll.

Diese Bothschaft wird der Commission über»

wiesen, welche lezthin ein Gutachten über die

Eintheilung Helvetiens vorgelegt hatte.
Secretan, im Namen einer Commission,

legt folgendes Gutachten vor, über welches
Dringlichkeit erklärt wird:

An den Senat.
In Erwägung, auf die Bothschaft des Voll-

jiehungsdireltoriums vom Z> Herbstm., daß die,

Z >

besonders in gewisse«» Kantonen, so häufige»
Verrichtungen der Statthalter ein Lokal erfs»
dem, das groß genug sey, für ihre Angestcll»
tty und, zur Aufbewahrung ihrer Archive;

Daß die Entschädnisse der Statthalter, s»
wie sie jczt herumergesezt find, nicht erlauben,
daß dieselben gehalten werden, dieses Lokal
aus ihre Kosten herzugeben;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

1. Es soll dem Regierungsstatchalter jedes
Kantons, dos zu seiner Kanzlei erfoderliche
Lokal, und zwar auf Kosten der Republik ge»
liefert werden.

2. Das Vollziehungs» Direktorium wird die
Summe festsetzen, welche in jedem Kanton für
die Miethe eines solchen Lokals angewendet
werden kann.

3. Diese Summe soll mit den Bedürfnissen
jedes Kantons im Verhältniß stehen, und je»
doch nicht die Summe von 240 Fr. übersteigen
können.

Anderwerth: Diese Bestimmung eines
Maximums von iZ Duplonen, für die Miethe
dieser Kanzleizimmer, ist nicht hinlänglich, weil
in den großem Städten die Hausmieche hoch
ist, und die Statthalter wegen vielen Geschäft
ten mehrere Zimmer brauchen.

Er la cher stimmt Anderwerth bei, weil der
Statthalter auch ein Pferd halten muß, zur
Dereisuug seines Kantons.

Secretan beharret auf dem Gutachten,
um willkürliche Begünstigung, oder auch nur
das Ansehen derselben zu vermeiden; und da
die Republik nicht im Fall ist, prächtig zu seyn,
so kann sie auch nicht soviel auf die Bureau
wenden; auch gehören die Pferde nicht zu der
Kanzlei, wovon hier einzig die Rede ist.

Gmür will dieses Maximum auf 20 Dub»
lonen bestimmen.

Herzog v. Ess. stimmt zum Gutachten.
Herzog v. Münst. will nur für den Statt»

Halter des HanptortS der Republik eine be»

günstigende Ausnahme machen. Guter stimmt
zum Gutachrm, um die Miethen nicht geftz»
Uch zu erhöhe». Legter stimmt wegen der
Feurung Gmür bei, — Das Gutachten wird
unverändert angenommen.

Secretan, im Namen einer Commissien,
trägt darauf an, den Suppléante» des Obéra
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gerichtShofs !2» Dublonen jährliche Besoldung
zu bestimmen.

Kühn: Da die Constitution nicht begehrt,
daß die Suppleanten immer am Obergerichrs-
Hof sitzen, so wäre es vielleicht zwekmäßig,
das Gesez zurükzunehmen, welches bestimmt,
daß sie immer am Hauptort wohnen sollen;
ich fodere daher Rükweisung an die Commission,
um hierüber zuerst ein Gutachten vorzulegen,
und dann erst, dieser Entscheidung gemäß,
die Besoldung zu bestimmen.

Secreta» ist zwar in KuhuS Grundsätzen,
bemerkt aber, daß die Besoldunzsrommission
hier nicht eintreten könnte, und fodert cine be-

sondere Commission über diesen Antrag.
Schlumps stimmt Secretan bei, und finder

wegen den Reisekosten zn grosse Schwierigkei-
ten in der Annahme v»n Kuhns Vorschlag.

Herzog v. Ess. ist Kuhns Meinung, und
fodert also Rükweisung des Gutachtens an die
Commission.

Custor fodert Vertagung bis zur Csnstitu-
tionsabänderung.

Carrard: Es ist hier nur um Berechn»»-
gen zu thun ob der Staat etwas ersparen
könne oder nicht : ich stehe in der Ueberzeugung,
daß mit 2 Neuethaler Taggeld für die Sitzun-
gen sowohl, als für die Reise die die Sup-
pleanten zu machen hätten, sie hinlänglich be-

soldet wurden; und da fie doch ein grosser
Theil des Jahrs zu Hause bleiben könnten, so

wäre immer noch eine wesentliche Ersparung für
den Staat durch Kuhns Antrag, dem er bei-

stimmt, zu bewirken.
Escher glaubt, Kuhns Antrag sey unaus-

führbar, weil ungeachtet der Kleinheit der
Schweiz die Verbindungen der verschiedenen

Theile untereinander zu beschwerlich ist, denn
die Suppleanten aus Lugano, Bellenz, Rhä-
tien, u. s. w., hätten doch etwas lange Rei-
sen zu machen, um mehrere male im Jahr
nach Bern zu kommen, und wenn Carrarlr
glaubt, mit 2 Nthl. täglich seyen diese Reisen
sehr bequem zu machen, so zeigt er dadurch,
daß er noch nie über die Alpen gerecht ist. Da
nun in Rüksicht dieser Suppleanten bei der
Constltutionsabänderung eine ganz andere Be-
flimmlmg wird getroffen werden, so fodere ich

Vertagung von Kuhns Antrag, und einstwei-
lige Annahme des Gutachtens.

Koch k'st Eschers Meinung, und sieht in

>

der Ueberzeugung, daß die Republik wohlfeiler
herauskommt, weil sie bestimmte Jahcsbessi-
düngen als bloße Taglöhner festsezt; auch sind
einstweilen noch die Suppleanten zu nothwen-
dig, während wir noch verschiedene Gesezbü-
cher in Helvetien haben, nach denen gerichtet
werden muß, als daß wir sie entbehren könn-
ten. —

Kühn beharret auf seinem Antrag.
Gmür stimmt für Annahme des Gutachtens,

will aber übrigens gerne Kuhns Autrag an
eine Commission weisen.

Legier ist überzeugt, daß Kuhns Antrag
wegen den Lokalitäten unsers Vaterlandes um
ausführbar ist, und stimmt Eschern bei.

Herzog v. Ess. stimmt Kuh» bei. Stok-
kar folgt Eschers Meinung.

Secretan vereinigt sich mit Gmürs Mei-
nung, welche angenommen wird.

Die gleiche Commission schlägt vor, dem
Gerichtsschreibcr am obersten Gerichtshof ivs
Dublonen Besoldung nebst freier Wohnung zu
bestimmen. Dieser Antrag wird angenommen:

Koch, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor, welches mit Dring-
lichkeitserklärung ohne Einwendungen angcnow?
men wird.

Die Militärcommission, an welche die Bot-
schast des Vsllziehungs-Direktsriums vom 21.
Sept. 17YY gewiesen wurde, durch welche das-
selbe anfragt, ob dem vormaligen Chef der Le-
gion bei der jetzigen neuen Organisation der
flehenden Truppen in abgesonderte Bataillone,
sein gehabter Rang und Sold als Brigadenchef
beizubehalten seie, schlägt vor:

Ja Erwägung, daß das Gesez aus hinreichen-
den Gründen keinen höhern Grad bei den stehen-
denTruppen festsetze als den einesBataillonschefs.

Daß dem bisherigen Legionschef kein Un-
recht wiederfahre, wenn bei der gegenwärtige»
ganz neuen Formation kein anderer Offizier hö-
her als er angestellt werde, der bisher unter
ihm diente:

Daß mehrere verdiente Offiziere bei der
Armee angestellt waren, welche dem gewesenen
Legionschef an Rang des Dienstairers von Rech-
tens wegen vorgehe» folglich die gleiche, Be-
günstigung noch viel begründeter fordern könn-

ten; alle diese Ausnahmen aber zulczt das Ge-
sez der neuen Organisation durchaus verändern
würde.
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Daß endlich alle öffentlichen Beamten von
ihren Besoldungen mehr eingeschlagen wurden,
als der Unterschied des Soldes eines Briga-
benchcfs gegen den eines Bataillonschefs brin-
gen mag.

Ueber den obigen Antrag des Vollziehungs-
dircktoriums dem bisherigen Legionschef einen
höhern Rang und Sold zu bestimmen, als die
neuen Gesetze über die Formation der stehen
den Truppen in besondere Bataillone festsetzen,

zur einfache?« Tagesordnung zu schreiten.
Secretan im Namen einer Commission

trägt darauf an, der gestrigen Bothfchaft des
.Direktoriums zu entsprechen, welche für das
Kriegsministerium 400,000 Franken begehrte.

Kilchniann, ungeachtet er Mitglied der
Commission ist, kann nicht für das Gutachten
stimmen, wegen Mangel an Geld, und weil
noch keine Rechnungen eingegeben wurden; er
will nur die Hälfte dieser Summe gestatten.

Herzog v. M. ist Kilchmanns Meinung
weil er erst Rechnung sehen will, denn allem-
halben klagt man über Nichtbezahlung, und
doch fodert man uizs häufig genug Geld ab.

Herzog v. Eff. Wenn wir Soldaten haben
wollen, Io müssen wir ihnen nicht Rosen
zeigen, und sie doch nicht daran riechen lass

sen, und besonders müssen wir uns nicht in
den Fall setzen, daß die Soldaten darum nicht
besoldet
ten wollen

S e

da, wenn wir schon dasselbe decretirt haben!
es ist ungerecht zu sagen, es sey noch niemand
bezahlt, und eben so ungerecht ist es immer,
so um Rechnungablegen zu schreien, da dieses

unter den gegenwärtigen Umständen unmöglich
ist; er untcrstüzt Herzogs Meinung.

Kühn begreift nichts von dieser Berathung:
immer rnft man, man wolle die Republik, und
doch will man nie das, was dazu dient, sie zu
unterstützen; man schreit für die Rechnung
aber nur, weil diejenigen, welche so schreie»
nicht rechnen können, sonst könnten sie nach

zählen, was unsere Truppen kosten, und was
also zu ihrem Unterhalt erfodert wird und daß
es atw traurige Unwissenheit ve-räth, wenn
wi> uns über diese Gelobegehren erschweren;
er stimmt zum Gutachten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Abschrift eines Briefes des Generaladjutanten

Laharpcs an den Kriegsminister.

Zürich, 23. Sept. 1799.

Mein Bruder wird Ihnen regelmäßig die Ab-
fchrist von meinen Billets Übermacht haben,
das lezte war von vorgestern Abends, datirt
aus der hiesigen Stadt; seitdem war ich ill
Uznach mit dem Obergeneral; ich ließ dm
Bürger Snell zurük, der Ihnen die militärischen
Begebenheiten mittheilen wird.

Ich reise mit dem Obergeneral nach Winter-?
thur, und vielleicht nach Frauenfeld, von wo--
her ich dem Statthalter von Zürich schreiben
werde, der Ihnen die Neuigkeiten zuseuden
wird.

Das Resultat aller Attaquen ist folgendes:
20,000 Mann wurden theils gerodet, theils
verwundet, theils gefangen, unter welchen
vier Generäle sind; mehr als hundert Ka-
nonen, alle Bagage, und ein Theil der
Kriegskasse wurden erbeutet. Die russischen
Generäle äusser» daß sie einen solchen Unfall
noch nicht erlebt haben. Als eine Begebenheit
ohne Beispiel kanp betrachtet werden, daß
zwei russische Bataillons von Grenadieren sich

Der rechte Flügel der Division von Soult
wurde von einem feindlichen Corps umgangen,
welches Lecourbcs Brigade am linken Flügel zu-
rükgeworfen hatte, und schon in Glarus ein-
gerükt war. Der Obergencral gab von Uznach
Ordres, um jenes Corps zurukzujagen oder
aufzureiben.

Unterzeichnet: î a h a r p e.

Dem franz. Original gleichlautend;

DerGen. Sekr. des Vollzielmngsdirekt.,
Mousson.

Großer Rath, 27. Sept. Begnad igungs-
beschluß sür Ronca.

Senat, 27. Sept. Nichts von Bedeu-
tung.
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